
Warum ist eine Ausnahme dringend geboten? 

• Die Lieferungen und weiteren Leistungen der

kommunalen Unternehmen in den Bereichen Energie,

Wärme, Wasser und Abwasser sind unabdingbare

Daseinsvoraussetzungen für eine jederzeit

funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft.

• Diese Leistungen müssen daher auch im Insolvenzfall

den Bürgern und Unternehmen grundsätzlich zur

Verfügung stehen. Das Insolvenzrecht, insbesondere das

Insolvenzanfechtungsrecht, muss dem angemessen

Rechnung tragen.

• Gerade für die Sicherung des Lebensbedarfs und die

Unternehmensfortführung bedarf es bei Insol-

venzanfechtungen einer Ausnahmeregelung für den

Bereich der leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung.

Die Insolvenzordnung (InsO) ermöglicht es Insolvenzverwaltern un-

ter bestimmten Voraussetzungen, Zahlungen des Schuldners, auch 

schon jahrelang vor der Insolvenzantragstellung erfolgte, anzufech-

ten und vom Zahlungsempfänger zurück zu verlangen.  

Dies und die besonders anfechtungsfreundliche Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs haben dazu geführt, dass die Insolvenzanfech-

tungspraxis den allgemeinen Wirtschaftsverkehr und besonders den 

Bereich der Daseinsvorsorge vermehrt mit unverhältnismäßigen und 

unkalkulierbaren Risiken belastet. Auch die im April 2017 in Kraft ge-

tretene punktuelle Novellierung der Insolvenzanfechtungsregelun-

gen haben nicht zu einer wesentlichen Änderung dieser Praxis beige-

tragen. Um dem mit den Änderungen verfolgten Ziel gerecht zu 

werden, hätte es insbesondere aus der Sicht der kommunalen Unter-

nehmen weitergehender Änderungen bedurft.  

Die Lieferungen und Leistungen kommunaler Unternehmen in den 

Bereichen Energie, Wärme, Wasser und Abwasser erfolgen überwie-

gend aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, denen sich die Unter-

nehmen auch bei finanziell angeschlagenen Kunden – anders als an-

dere Gläubiger - nicht ohne weiteres entziehen können. Dies führt im 

Insolvenzfall vermehrt zu hohen Forderungsausfällen, wie sich insbe-

sondere in den letzten Jahren gezeigt hat.  

Kommunale Unternehmen sind insbesondere immer dann einem An-

fechtungsrisiko ausgesetzt, wenn sie zahlungssäumigen Kunden zur 

Kommunale Unternehmen  

halten Deutschland am Laufen 

Die kommunalen Unternehmen sorgen maßgeblich 

dafür, dass die Letztverbraucher in Deutschland zu-

verlässig mit Strom, Gas, Wasser und Wärme versorgt 

und das Abwasser und der Abfall entsorgt werden. 

Dabei können sie sich ihren Verpflichtungen aufgrund 

gesetzlicher Vorgaben auch bei finanziell angeschla-

genen Kunden nicht ohne Weiteres durch Einstellung 

ihrer Leistungen entziehen. Kommunalen Leistungen 

kommt eine besondere Bedeutung für die Fortfüh-

rung von Gewerbe- und Industrieunternehmen und 

deren Erhalt zu. Dieses Ziel wird durch die bestehen-

den Anfechtungsrisiken jedoch konterkariert. Hier be-

darf es dringend einer Anfechtungsausnahme 
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Vermeidung von „Energiearmut“ oder der Einstellung ihrer unter-

nehmerischen Tätigkeit, entgegenkommen und ihre Leistungen da-

her trotz Zahlungsschwierigkeiten nicht bei der ersten Möglichkeit 

einstellen.  

Denn sie sind sich bewusst, dass gerade den Lieferungen und Leis-

tungen in den Bereichen Energie, Wärme, Wasser und Abwasser es-

sentielle Bedeutung für die Fortführung von Gewerbe- und Industrie-

unternehmen und deren von § 1 InsO angestrebten Erhalt 

zukommen. Dieses Ziel wird durch die bestehenden Anfechtungsrisi-

ken jedoch konterkariert.  

Es ist widersprüchlich, wenn die Rechtsprechung einerseits die exis-

tentielle Bedeutung von Daseinsvorsorgeleistungen – zum Nachteil 

des Leistungserbringers – hervorhebt, der Gesetzgeber andererseits 

im Vergleich zu sonstigen Gläubigern des Schuldners keine höheren 

Hürden für die Insolvenzanfechtung vorsieht. Die Intention des Ge-

setzgebers und die Rechtsprechung zur Anfechtung bilden hier, auch 

nach der 2017 erfolgten Änderung der InsO, keine Einheit. 

Die kommunalen Ver- und Entsorgungsunternehmen unterliegen 

mithin derzeit nicht auflösbaren gesetzlichen und politischen Wer-

tungswidersprüchen und werden letztendlich „bestraft“, wenn sie 

Gutes tun. 

Da die insolvenzbedingten Forderungsausfälle und Rückzahlungsver-

pflichtungen oft längere Zeiträume betreffen, sind sie daher mit er-

heblichen finanziellen Konsequenzen für kommunale Unternehmen 

verbunden. Dies wirkt sich zunehmend auf ihr wirtschaftliches Leis-

tungsvermögen und in der Folge auch dementsprechend negativ auf 

die Kommunen und ihre Bürger aus. 

Leistungen der Daseinsvorsorge für in finanzielle Notlage geratene 

private und gewerbliche Kunden dürfen durch übermäßige insol-

venzrechtliche Anfechtungsmöglichkeiten und dementsprechende 

Ausfallrisiken zu Lasten der Hilfe leistenden kommunalen Unterneh-

men nicht sanktioniert werden. 

Die von kommunalen Unternehmen gesetzlich zu erbringenden Leis-

tungen mit Energie, Wärme, Wasser und Abwasser müssen für den 

Insolvenzfall auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Unter-

nehmen und deren Kunden überprüft und durch einen Ausnahmebe-

reich in der InsO angemessen neu geregelt werden. Dadurch wird 

auch nicht der insolvenzrechtliche Grundsatz der Gläubigergleichbe-

handlung durchbrochen. Denn für diese vermeintliche Gläubigerun-

gleichbehandlung gibt es einen sachlichen Grund.  

Der Gesetzgeber hat dies während der Coronapandemie erkannt und 

im Rahmen des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz eine zeitlich 

befristete Einschränkung von Insolvenzanfechtungen geregelt. Ange-

sichts der vor allem krisenbedingten allgemeinen Wirtschaftslage be-

darf es noch mehr als zuvor einer generellen Anfechtungsausnahme 

für grundlegende Leistungen der Daseinsvorsorge, ohne die eine Un-

ternehmenssanierung gar nicht erst in Betracht kommt.  

Letztendlich ist es auch verfassungsrechtlich geboten, wesentlich un-

terschiedliche Sachverhalte auch unterschiedlich zu behandeln.  
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